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Gemeindeverwaltung Arnsdorf        Arnsdorf, 26.10.2017 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Arnsdorf 
 
 
In der 40. öffentlichen Gemeinderatssitzung am 23. Oktober 2017 wurden 
folgende Beschlüsse gefasst: 
 
Beschl.-Nr. 185/40/17 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Arnsdorf beschließt: 
 
Die während der Beteiligung der Öffentlichkeit, Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange vorgebrachten Einwände, Hinweise und Anregungen zur 
Entwurfsfassung der 1. Änderung des Bebauungsplans „Siedlungsweg“ in der 
Planfassung vom 05.04.2017 hat der Gemeinderat der Gemeinde Arnsdorf mit 
folgendem in der Anlage zum Beschluss aufgeführten Ergebnis geprüft und 
entsprechend dieses Abwägungsberichtes gegeneinander und untereinander 
abgewogen. Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses. 
 
Der Abwägungsvorschlag wird in allen Punkten beschlossen.  
 
Beschl.-Nr. 186/40/17 
 
Die 1. Änderung des Bebauungsplans „Siedlungsweg“ in der Fassung vom 
05.04.2017 mit redaktionellen Änderungen vom 24.08.2017, bestehend aus den 
Teilen 
 
A – Planzeichnung, 
B – Textliche Festsetzung, 
 
wird auf der Grundlage des § 10 Abs. 1 BauGB durch den Gemeinderat der 
Gemeinde Arnsdorf als Satzung beschlossen. 
 
Gleichzeitig wird die Begründung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes 
einschließlich Umweltbericht in der Fassung vom 05.04.2017 mit redaktionellen 
Änderungen vom 24.08.2017 gebilligt.  
 
Beschl.-Nr. 187/40/17 
 
Der Gemeinderat beschließt die Richtlinie zur Regelung der Kindertagespflege der 
Gemeinde Arnsdorf zum 01.09.2017. 
 
Beschl.-Nr. 188/40/17 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Arnsdorf stimmt zu, dass der Bedarfsplan des 
Landkreises Bautzen zur Deckung des weiteren Bedarfs an 
Kindertagesstättenplätzen in der Gemeinde Arnsdorf um zwei 
Kindertagespflegestellen mit jeweils 5 Plätzen, von bisher 5 auf insgesamt 15 
Plätze erweitert wird. 
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Beschl.-Nr. 189/40/17 
 
Der Gemeinderat beschließt zur finanziellen Sicherstellung der 
Kindertagesstätten der Gemeinde Arnsdorf die Festsetzung der Elternbeiträge für 
Kinderkrippe, Kindergarten und Hort sowie weitere Entgelte zum 01.01.2018 
(Anlage 1).  
Die Anlage 1 ist Bestandteil des Beschlusses.  
Der Beschluss Nr. 135/27/11 vom 23.11.2011 wird zum 31.12.2017 aufgehoben. 
 
Beschl.-Nr. 190/40/17 
 
Der Gemeinderat beschließt die als Anlage beigefügte Satzung zur Erhebung der 
Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Kindereinrichtungen und in der 
Tagespflege der Gemeinde Arnsdorf. 
 
 
 
Martina Angermann 
Bürgermeisterin  
 
 
 


